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Vorbereitende Untersuchungen im Bereich "Stadtmitte II"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Keller,

herzlichen Dank für das gemeinsame Gespräch vom 13.06.2018 bei Ihnen in Blumberg.

Vereinbarungsgemäß übersenden wir Ihnen beigefügt unser Angebot zur Erarbeitung der Vor-
bereitenden Untersuchungen im Bereich "Stadtmitte II". Darüber hinaus beigefügt sind noch-
mals die erforderlichen Vorlagen zur Beschlussfassung des Gemeinderates über die Einleitung
Vorbereitender Untersuchungen sowie die dazugehörige Vorlage zur Veröffentlichung samt ak-
tualisiertem Abgrenzungsplan.

Den Termin für die Gemeinderatssitzung am 28.06.2018 haben wir, wie heute Morgen bespro-
chen, vorgemerkt. Wir freuen uns, dem Gemeinderat die weiteren Arbeitsschritte sowie unser
Angebot vorstellen zu dürfen. Ebenso wie auf eine weiterhin gute und spannende Zusammen-
arbeit mit Ihnen und der Stadt Blumberg.

Für Rückfragen zu unserem Angebot bzw. den beigefügten Beschlussvorlagen stehen Ihnen
Herr Schmidt oder ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

die STEG
Stadtentwicklung GmbH
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Leistungsbild Vorbereitende Untersuchungen

1. Vorbemerkungen

Mit den Vorbereitenden Untersuchungen im Gebiet „Stadtmitte
II" sollen auf Basis des vorliegenden integrierten gebietsbezo-
genen Entwicklungskonzeptes (Grobanalyse) die weiteren
Grundlagen für die Durchführung der städtebaulichen Erneue-
rungsmaßnahme geschaffen werden.

Diese sind im Dialog mit der Bürgerschaft und den Betroffenen
zu entwickeln. Hierzu sind die jeweils geeigneten Formen der
Beteiligung im Vorfeld der Untersuchungen festzulegen. Eine
Beteiligtenversammlung zu Beginn der Untersuchungen sowie
eine schriftliche Befragung sind als Grundbausteine der Beteili-
gung vorgesehen. Eine schriftliche Befragung kann optional
auch mit einer persönlichen Befragung von "Schlüsselperso-
nen" oder flächendeckenden persönlichen Befragungen kombi-
niert werden. Langjährige Praxiserfahrungen zeigen, dass per-
sönliche Gespräche zu Beginn des Verfahrens in der Regel
positive Auswirkungen auf eine erfolgreiche Durchführung der
Sanierungsmaßnahme haben.

Das nachfolgende Leistungsbild umfasst sämtliche Leistungen,
welche erforderlich sind, um die Vorbereitenden Untersuchun-
gen nach BauGB mit dem Satzungsbeschluss und der förmli-
chen Festlegung des Sanierungsgebietes abzuschließen. Die
einzelnen Bürgerbeteiligungsangebote sind teilweise optional
und nach BedarF durchzuführen.

Die Leistungen ergänzen und aktualisieren die im Rahmen der
Antragstellung erbrachten Leistungen zum integrierten gebiets-
bezogenen Entwicklungskonzept (Grobanalyse).
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2. Leistungen

2.7 Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung wesentlicher,
für den Untersuchungsbereich maßgeblicher, Strukturdaten

- Sozialstruktur
- Altersstruktur
-Beschäftigungsstruktur, usw.

Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der städtebau-
lichen Bestandsaufnahme und Analyse mit

- Auswertung vorhandener statistischer Daten und Unter-
lagen der Stadt, u. a.
• Eigentumsverhältnisse
• Nutzungen
• Denkmaleigenschaften

- Darstellung der Daten zu den Grundstücken und Ge-
bäuden aus der Bestandsaufnahme vor Ort
• Gebäudenutzungen
• Gebäudezustand nach Augenschein (4 Stufen)
• Fotobestandsaufnahme

2.2 2.2.1 Erarbeitung eines Beteiligungskonzeptes für die Vorberei-
tung und weitere Durchführung der städtebaulichen Erneue-
rungsmaßnahme.

2.2.2 Durchführung einer Beteiligtenversammlung / Bürgerver-
sammlung für alle Eigentümer, Mieter und Pächter im Untersu-
chungsgebiet. Vorstellung und Erörterung der geplanten städ-
tebaulichen Erneuerungsmaßnahme.

2.2.3 Erhebung der Einstellung zu Zielen der Sanierungsmaß-
nahme und der Mitwirkungsbereitschaft und -möglichkeit der
Beteiligten zur künftigen Sanierungsmaßnahme durch eine
schriftliche Befragung.

2.2.4 Persönliche Befragung /Gespräche —optional

Durchführung von Schlüsselgesprächen mit Einzelpersonen,
Vertretern von Institutionen, Vereinen, etc. nach Absprache mit
der Auftraggeber.

Weitere Beteiligungsangebote wie z.6. Ortsrundgänge können
optional nach Absprache durchgeführt werden.

2.3 Einholung von Stellungnahmen der öffentlichen Aufgabenträger
nach § 141 Abs. 4 BauGB (STEG)
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2.4 Darstellung vorhandener, übergeordneter Planungen und Pla-
nungsziele aus Regionalplan, Flächennutzungsplan, Stadtent-
wicklungskonzept

2.5 Städtebauliche Ziele im Untersuchungsgebiet
Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der im Antrag
formulierten städtebaulichen Ziele

2.6 Maßnahmenkonzept
Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung des Maßnah-
menkonzeptes

2.7 Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht bildet die Grundlage
für das sich im Rahmen der Umsetzung anschließende Finan-
zierungsmanagement. Die STEG Stadtentwicklung GmbH setzt
mit dem eigens entwickelten Finanzierungs-Management-
System (FMS) neue Maßstäbe bei der finanziellen Abwicklung
von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Bezug auf
Maßnahmenbuchhaltung, Dokumentation, Abrechnung und In-
formation der Stadt. Durch einen passwortgeschützten Internet-
zugang haben die Mitarbeiter der Stadt Einsicht in die STEG-
Maßnahmenbuchhaltung mit sämtlichen Konten und Buchun-
gen und dazugehörigen Belegen, Verträgen, Plänen, Gutachten
sowie die tagesaktuelle Kosten- und Finanzierungsübersicht
(als EXCEL-Download verfügbar).

2.8 Vorschlag zur verfahrensrechtlichen Durchführung der Sanie-
rung auf Basis der vorgesehenen Ziele und Maßnahmen

2.9 Erarbeitung des Ergebnisberichtes über die Vorbereitenden
Untersuchungen

2.10 Vorbereitung der notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse (Sat-
zungsbeschluss)

2.11 -Teilnahme an 2 Abstimmungsterminen mit der Verwaltung
- Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung

3. Termine

Die genaue Terminplanung ist bei Projektbeginn zwischen der
STEG und der Verwaltung festzulegen. Der Beginn der Vorbe-
reitenden Untersuchungen erfolgt mit dem Einleitungsbe-
schluss durch den Gemeinderat und der anschließenden Ver-
öffentlichung.
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4. Honorar

Leistungsbild
Vorbereitende
Untersuchungen

• Die Vergütung für die angebotenen Leistungen ge-

mäß

Leistungsbild Punkte 2.1 — 2.11 (ausgenommen
Leistungen 2.2.4) beträgt pauschal

Optionale Leistungen

• Leistungen Punkt 2.2.4

Soweit erforderlich und gewünscht, werden persön-
liche Gespräche mit Schlüsselpersonen zusätzlich
nach Aufwand vergütet.

Honorar in~ro

(netto zzgl. 5

Nebenkosten und

MwSt.)

9.200,00

nach Aufwand

Im Bewilligungsbescheid des Wirtschaftsministeriums kann im
Einzelfall die Erarbeitung einer Historischen Kurzanalyse gefor-
dert werden. Die STEG kann diese Leistungen erbringen. Hier-
für ist im Bedarfsfall eine ergänzende Vereinbarung erforder-
lich.

In den Honoraren sind die allgemeinen Bürokosten und Reise-
kosten enthalten. Weitere Nebenkosten sind im Honorarsatz
nicht enthalten, so zum Beispiel die Beschaffung von Planunter-
lagen und deren Ergänzung auf den neuesten Stand, Fertigung
von Plänen und Broschüren, die über das vereinbarte Leis-
tungsbild hinausgehen, Kosten von Fotoarbeiten, Druck- und
Vervielfältigungskosten von Plänen, Broschüren, Informations-
und Werbematerialien sowie Zeitungsanzeigen. Diese Kosten
werden nach Abstimmung gesondert in Rechnung gestellt.

Nicht im Honorar enthalten sind zudem die Aktualisierung und
Fortschreibung von Datengrundlagen, soweit dies erforderlich
und gewünscht ist. Diese erfolgen entweder durch den Auftrag-
geber selbst oder werden nach Abstimmung gesondert in
Rechnung gestellt.
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Leistungen, beispielsweise die Teilnahme an Gremienterminen
oder Bürgerversammlungen, welche über die in diesem Ange-
bot beschriebenen Leistungen hinausgehen, sind bei Bedarf
gemeinsam festzulegen. Diese werden zusätzlich nach Auf-
wand vergütet.

Leistungen nach Aufwand werden wie folgt vergütet:

Projektleiter/Dipl.-Ing./Master pro Stunde: 95,00 €

Projektbearbeiter/Bachelor pro Stunde: 85,00 €

Zeichenkraft/Assistenz/Sekretariat pro Stunde: 58,00 €

Die angebotenen Honorare verstehen sich zuzüglich 5 % Ne-
benkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Stuttgart, 13. Juni 2018

de STEG
Stadtentwicklung GmbH

v

pPa. ' ~/

Bernd Kuja nski
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STADT BLUMBERG
Schwarzwald-Baar-Kreis

EINLEITUNGSBESCHLUSS
VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN

„STADTMITTE II"

Der Gemeinderat der Stadt Blumberg beschließt am 28.06.2018 den Beginn der Vorberei-
tenden Untersuchungen im Bereich „Stadtmitte II" gemäß § 141 Abs. 3 Satz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB).

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ergibt sich aus dem Lageplan der STEG Stadt-
entwicklung GmbH mit Datum vom 13.06.2018 (Originalmaßstab M 1:1000). Das Untersu-
chungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im vorgenannten
Lageplan abgegrenzte Fläche und umfasst ca. 7,67 ha. Der Lageplan ist Bestandteil des
Einleitungsbeschlusses.

Mit den Vorbereitenden Untersuchungen sollen die städtebaulichen, strukturellen, funktiona-
len und gestalterischen Entwicklungspotenziale im Untersuchungsgebiet dargestellt und ent-
sprechende Maßnahmen zur Umsetzung dieser Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden.

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, zur Durchführung der vorbereitenden Unter-
suchungen einen entsprechenden Vertrag mit einem Sanierungsbeauftragten oder Sanie-
rungsträger i.S.d. § 157 BauGB abzuschließen.

Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zumachen; § 141 Abs. 3 Satz 2 BauGB. Dabei ist auf
die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hinzuweisen.

Blumberg,

Markus Keller
Bürgermeister



Stadt Blumberg
Bekanntmachung über den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Stadtmitte II"

Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat in seiner Sitzung am 28.06.2018 gem. § 141 Abs.
3 des Baugesetzbuches (BauGB) den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen für die
Sanierung Blumberg "Stadtmitte II" beschlossen.

In dem abgegrenzten Gebiet liegen städtebauliche Missstände und Mängel vor, die im Rah-
men der Vorbereitenden Untersuchungen näher untersucht und ermittelt werden sollen.
Insbesondere sollen die städtebaulichen, strukturellen, funktionalen und gestalterischen
Entwicklungspotenziale im Untersuchungsgebiet dargestellt und entsprechende Maßnahmen
zur Umsetzung dieser Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden.

Das festgelegte Untersuchungsgebiet umfasst ca. 7,67 ha und ist im Lageplan der STEG
Stadtentwicklung GmbH mit Datum vom 13.06.2018 abgegrenzt.

Gemäß § 141 Abs. 3 des BauGB wird dieser Beschluss hiermit bekanntgemacht.

Durch die Vorbereitenden Untersuchungen sollen Beurteilungsgrundlagen über die Notwen-
digkeit der Sanierung, der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zu-
sammenhänge sowie die Möglichkeit der Planung und Durchführung der Sanierung gewon-
nen werden. Es soll dabei auch die Einstellung und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer,
Mieter, Pächter und anderen Nutzungsberechtigten im Untersuchungsgebiet zu der beab-
sichtigten Sanierung ermittelt sowie Vorschläge hierzu entgegengenommen werden.

Die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen zum Besitz oder zur Benutzung eines Grund-
stückes, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigten sowie ihre Beauftragten im Untersu-
chungsgebiet sind gem. § 138, Abs. 1 des BauG6 verpflichtet, der Stadt oder ihren Beauf-
tragten Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanie-
rungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung und Durchführung der Sanierung
erforderlich ist.

Mit der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen wird die STEG Stadtentwicklung
GmbH in Stuttgart beauftragt.
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